
Wiedergutmachung nationalsozıialıstischen
Umrechtes bei religiösen Genossenschaften

Von P. Prokurator Fritz rımann n öln
Fünfzehn Te nach Beendigung der nationalsozialistischen Herrschait mıit
ihrer feindseligen Einstellung und schädigendem Verhalten den religıOösen
Genossens  aften gegenüber warten diese ZU. großen eil immer noch auf
Erledigung ihrer gesetzli  en Wiedergutmachungs-Ansprüche. Wohl ist der
GTO. eil der enteigneten Grundstücke zurückerstattet worden über den
Allgemeinen Organisations-Ausschuß In e  e, der ZU  H urchführung der
Kontrollratsdirektive NT. VO.  - der Militärreglierung esie worden Wä  ®
ndere Erstattungen erfolgten über das Militärregierungsgesetz NrT. be-
treifs Rückerstattung feststellbarer Vermögensgegenstände pfer der -
tionalsozialistischen Unterdrückungsmaßnahmen. (Verordnungsblatt (Ham-
urg NT. VO. Maı 1949, 152.)
Mit der ehebung der Verfolgungsschäden efiassen s1ch die VO.  > der Bun-
desregierung erlassenen Gesetze

„Bundesgesetz ZUI Regelung der rückerstattungsrechtlichen Geldverbind-
lichkeiten des eutischen Reiches und glei  gestellter Re  sträger” VO

Juli 1957 BRüG ugus 1957 NrT. 31)
„Das Bundesergänzungsgesetz D Entschädigung für Dpfer der national-
sozilalistischen Verfolgung VO. eptember 19.  I NT.
V, September 1953 1501)

C) Für heutige Verfahren der Wiedergutmachung wird zugrunde gelegt:
„Drittes Gesetz ZUXI Anderung des Bundesergänzungsgeseitizes AT Ent-

VOschädigung für Dfer der nationalsozialistischen Verfolgung”
Juniı 1956 Bundesgesetzblatt VO. Juni 1956 Nr. 3 559.)

Während die Entschädigung für feststellbar er über das
undesrückerstattungsgesetz erfolgt, erfolgt die Wiedergutmachung der
übrigen Verfolgungsschäden über das Bundesentschädigungs-
setz. Alle Verfahren erfolgen über die Landesregierungen, weshalb sich
auch unterschiedliche Verfahrensweisen herausgebildet en.
Warum sind soviele Wiedergutmachungsverfahren religiöser Genossenschal[i-
ten noch nicht erledigt£
Die Wiedergutmachungsdezernate werden antworien, einmal sind wI1r miıt
einer Unzahl VO  D nträgen überschwemmt, ZU anderen wurden zuerst die
natürlichen Personen VOI den juristischen entschädigt. iIm Land Nordrhein-
estiialen liegen z Z noch nträge VO.  - Ordensgesellschaften VOTL, ın

Prozent der Sind die vorgetragenen Tatbestände noch icht ermittelt
worden. In der der sind auberdem 1U allgemeıine Angaben
der Verfolgung gemacht worden, ohne daß die spezifizierten Beweismittel
beigefügt wurden.
Um ıne beschleunigte Erledigung der irage herbeizuführen, fand Zw1-
chen Vertretern des Innenministeri1ums des Landes Nordrhein-Westialen
und den Ordensgemeinschaften ber Fragen der Entschädigung VO:  i

Gründen der eligion verfolgten Einrichtungen nach dem BEG eiıne Bespre-



ChuNng stia Diese erfolgte auf Einladung der Landesregierung pri
1960 ın Dusseldorif im Hause der Landesregierung.
Die Ausführungen des Herrn Regierungsdirekiors Dr LOOS
duüuriten für die Leser der Ordens-Korrespondenz VO allgemeınem Interesse
Se1IN; er sejien S1e hler nach der amtlichen Niederschrift der Besprechung
wiedergegeben:
„Die bisherigen rfahrungen en ergeben, daß 1 Interesse e1Nner be-
schleunigten Abwicklung ratsam ist, dıe Anträge V  - einzelnen rdensge-
sellschaiften, SO Weit s1e 1 anı Nordrhein-Westfialen ihren SI1itz aben,
global bearbeıten Es wird er angeregtl, innerhalb der en diesem
Gesichtspunkt Rechnung tragen und S1CH nach Möglichkeit mı1ıt einer Re-
gelung 1m Wege VO Gesamtvergleichen einverstanden erklaären. Das
Innenministerium wird nichts unversucht Jassen, die Ansprüche schnell
wıe möglich erledigen. Eigens diesem we: wird ın Kurze noch eın
zusatzlı:  er eieren Reg.-Ass.,. oliImann einberuien, der sich bisher
auf diesem Rechtsgebiet der Wiedergutmachung besonders bewährt hat.
Zu den Anspruchsgrundlagen ın ormeller und materıeller Hinsicht wurde
folgendes vorgetragen:

Anspruchsgrundlagen
Anspruchsberechtigung

Anspruchsberechtigt sind juristische Personen, Anstalten der Personenver-
eiN1guUNgenN, wenn s1e urch ewaltmaßnahmen geschädigt worden ind
($ 142 BEG) Der Anspruch besteht 1U für Schaden 1gentum un für
Schaden Vermögen un 1U insoweit, als der Schaden 1m Bundesgebiet
oder ın West-Berlın eingetreien ist ($ 146 BEG) ea füur den hier ZU[

iskussion stehenden Kreis der Anspruchsberechtigten ist, daß die urlsti-
sche Person, Anstalt oder Personenvereinigung a 31 ezember 1952 ihren
Sitz 1 Geltungsbereich des eseitizes gehabt hat oder daß Sich dort der S1tz
ihrer Verwaltung befand (& 143 BEG) Als Nachweise dienen ın Zweifelsfäl-
len Satzungen, Vereinsregisterauszüge

Zuständigkeit
Aus dem Sitz der Gesellschaft oder dem Ort der Verwaltung ergıbt sich
auch, we Entschädigungsbehörde für dıie E über den An-
SPTIU! der für den Abschluß eiınes Vergleichs zuständig ist. Ortliıich
ständig ist die Entschädigungsbehörde, ın deren Bereich der Sitz der rdens-
niederlassung MT urch die zentrale r b der Entschädigungs-
anträge wird die Zuständigkeit fur die Entscheidung, wıe s1e 1 Gesetz qge-
regelt ist, nicht beruhrt. Auch die oben angeführte Möcglichkeit eınes Ge-
samtvergleichs für iıne Ordensgesellschaift andert der grundsätzlichen
Zuständigkeitsregelung nichts Das Innenministerium wird sich aber 1m
Interesse einer eschleunigten Erledigung weitgehend unmittelbar ein-chalten.

Höchsigrenze der Entschädigung
In “  “ 148 BEG ist festgelegt, daß die Höchstbeträge VO  - für
Schaden Eigentum un: für Schaden Vermögen grundsätzlich auch fUr
die Ansprüche juristischer Personen, Anstalten oder Personenvereinigungen
gelten. Der Höchstbetrag gilt für den Gesamtschaden, der dem einzelnen
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Rechtsträger entstanden ist. Die Höhe des bDehaupteten Schadens muß nach
Möglichkeit durch entsprechende Unterlagen belegt werden. Der Höchstbe-
Lag kann überschritten werden, soweit dies ZU!T Erfüllung der ufgaben der
Religionsgesellschaften 1 Geltungsberei: dieses Gesetzes erforderlich ist.
Daß die Voraussetzungen für 1ne Überschreitung des Höchstbetrages VOI-

liegen, ist VO  > dem Antragsteller geltend und glaubhaft machen. Es be-
darf also eines entsprechenden ntrages und nach Möglichkeit des Nach-
welises, daß der höhere Entschädigungsbetrag ZUI Erfüllung der ufgaben
erforderlich ist. Bei den insoweıt anzustellenden Prüfungen wird nıcht e1n-
lıch verfahren werden. Allerdings sind bei der Beurteilung, ob 1ıne Über-
schre1litung des Hö  stbetrages gerechtfertigt ıst, die Zuschüsse berück-
sichtigen, die den Ordensgesellschaften Q us anderen öffentl:  en itteln
bereits gewährt worden ınd un:! gewährt werden. Der Höchstbetrag der
Entschädigung kann jedo: DUr bis (:‚renze des eile.  1V entstandenen
Schadens erhöht werden.

Anspruchsarten
spru auf Entschädigung besteht U für Schaden Eigentum un für
Schaden Vermögen un DUr insoweıt, als der Schaden 1mMm Geltungsberei
dieses Gesetlizes entstanden ist.

Schaden an Eigentum
Der spru auf Entschädigung Ür Schaden igentum besteht NUT, wenn
e1nNne dem Antragsteller gehörende Sache (Z. ein Gebäude, die Einrichtung
eines Gebäudes der einzelne Gegenstände) zerstört, verunstaltet, der Plün-
derung preisgegeben oder Stich gelassen worden ist. Dies entspri der
Regelung, wIıie Ss1e iın den $ 51 {f. BEG für natürliche Personen vorgesehen
ist. Auf die Frage der Beschlagnahme und Entziehung wird später einge-
gangen werden.
Zur Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen werden die Originale oder be-
glaubigte Abschriften der hinsichtlich der Entziehung DZw. Beschlagnahme
USW. angeführten Erlasse und erfügungen, insbesondere des rüheren
el  $S- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung un! Volks-
bildung SOWI1e örtlicher, staatlicher oder Parteidienststellen enötigt. ußer-
dem sind die Dereits erledigten oder noch anhängigen Rückerstattungsver-
fahren DZw. VOLI dem AOQ  > abgeschlossenen Verfahren mit enzel-
chen anzugeben.

Schaden Vermögen
Ein Vermögensschaden ist gegeben, wenn der Antragsteller seinem iIm
Bundesgebiet oder est-Ber: gelegenen Vermögen geschädi worden ist.
Grundsätzlich die uslegung des S  x BEG Vermögensschaden für
natürliche Personen Nwendung. ist ın 146 Abs. BEG 7usätz-

bestimmt, daß auch dann eın Schaden an Vermögen geltend gemacht
werden kann, Wenn der Gemeinschaft durch den usfall_ der Arbeitstätigkeit
ihrer Angehörigen elile entstanden s1nd.
Von den Ordensgesellschaften sind, wıe die Überprüfung der Anträge 61-
geben hat, 1m wesentlı  en folgende Ansprüche für Schaden Vermögen
geltend gemacht worden:
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a) Schaden g  Nn verfolgungsbedingier Besteuerung:
Die Nnsprüche gen verfolgungsbedingter Besteuerung stehen miıt rund

Prozent innerhalb der Vermögensschäden erster Stelle Die steuerliche
Behandlung, der Ordensgesellschafter, erfuhr nach 1934 insbesondere
auf IUn des des Steueranpassungsgesetzes VO Oktober 1934 1Ne
grundlegende Veränderung. Nach dem Inhalt dieser Bestiimmung die
Steuergesetze 1 N.-S.-Sinne auszulegen un entsprechend anzuwenden.
Auf IUN:! dieser Auslegungsvorschriften un der Heraushebung der „Selbst-
heiligung“” als Hauptzweck der en enihelen die bis 1ın bestehenden
subje.  iven Steuerbefreiungen für die Ordensgesellschaften.
Grundsätzlich bestanden auch VOI 1934 keine objektiven Befreiungsvorschrif-
ten füur Ordensgesellschaften. lelmenrTr enthielten diıe Steuergesetze, Uun!
hier VOL em das Körperschaftssteuergesetz, das Gewerbesteuergesetz und
das Vermögenssteuergesetz lediglich sübjektive Steuerbefreiungsvorschrif-
tien für Gesellschaiten, die gemeinnützige, mildtätıge der 1r ‚we  everfolgten.
Nach 1934 g1ng die Finanzverwaltung ZU. weck einer höheren Steuer-
progression azu über, nıcht mehr die einzelne Ordensniederlassung als selb-
ständiges Steuersubjekt veranlagen, sondern S1e den en iNs-
gesamt als Steuersubjekt auf un veranlagte ihn beim Generalat, Provinzia-
lat DZw. Mutterhaus Dies galt auch {Ur die Hilfsgesellschaften, dıe VO  - den
en ZU. wWwe des Rechtsverkehrs bzw. ZU. wecke der Vermögens-
verwaltung gegründet worden Auch diese wurden beim en selbst
steuerlich erfaßt.
Die Umlegung der Steuern auf die einzelnen Niederlassungen erfolgte 1N-
tern. Es ist eutie auch fur die en ın vielen Fällen schwier1g, nachzuwel-
SEeCN, we. Anteile die einzelnen Niederlassungen gezahlt en. er eI-

scheint auch aus diesem Grunde ıne Gesamtregelung der Ansprüche einer
Ordensgesellschaft, soweit das Land zuständig ist, zweckdienlicm. Es ist
verständlich, daß für jeden Einzel{fall 198088 an Hand der Steuerakten und,
soweit diese durch Kriegseinwirkung vernichtet sind, 1U Hand der
noch bel den en vorhandenen Unterlagen (Steuererklärungen, Steuer-

rundsteuer-eschelide, Einheitswertbescheide, Gewerbesteuerbescheide,
Meßbescheide, Betriebsprüfungsberichte der Finanzaäamter, Geschäftsbücher,
Abschlußkontenblätter, Zahlungsanweisungen) festgestellt werden kann, wıe
ho  Q die Unrecht entrichteten Steuern tatsächlich gewesen Sind.
Da die Finanzamter 1n jedem ın die Schadensermittlung eingeschaltet
werden mussen, benötigt die Entschädigungsbehörde ıne Zustimmungs-
erklärung des Steuerpflichtigen AT Auskunfterteilung un! Einsichtnahme ın
die Steuerakte des zuständigen Fiıinanzamtes.

Z u den Steuern 1m einzelnen iıst folgendes SAagECNH:
Sowohl für cdıe Körperschafts-, Vermögens-, als auch Gewerbe-
steuer galt unbeschränkte Steuerpflicht, sowelt icht durch das Steueran-
passungsgesetz un die Gemeinnützigkeitsverordnung Steuerbeifreiung Ye-
geben WAalTl. Die Voraussetzungen für 1ne Steuerbefreiung bel diesen
Steuerarten für die en 1n der ege erfüllt. edigli gewerbliche
nternehmungen der Gesellschaften, dıe üÜüber den Rahmen einer Vermö-
gensverwaltung hinausgingen, gewerbesteuerpflichtig.
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Das ET S te ht kannte auch VOTI 1934 keine allgemeınen Be-
freiungsvorschriften gen gemeinnütziger, mildtätiger Oder irchlıcher
WEe Auch bel Ostiern un|!| en unterlagen un unterliegen der Um-
satzsteuerpflicht grundsätzlich alle Umsatze, die auf Lieferungen Ooder Le1l-
sStungen zurückzuführen iınd oder ZUuU Eigenverbrauch gehören Bel der
Umsatzsteuer muß er 1mM einzelnen geprulft werden, welche Umsätze auf
TUN überspitzter Auslegungsvorschriften versieuert worden Siınd (SO
echte Spenden, Opfergaben, Meßstipendien, eld- Oder Sachgeschenke). Viel-
fach wird die Behörde mangels Unterlagen ZUI Ermittlung dieses Schadens
auf die eutigen Verhältnisse bel der Umsatzsteuerpi{licht zurückgreifen
muüussen. Bel der Mehreinkommenssteuer und Gewinnabführung
sowl1e bei der S m 1 kann ohne edenken die erfol-
gungsbedingtheit anerkannt werden, wWenNn VOI 1934 Beire1iung VO  - der KOT-
perschal{ts-, Vermögens- un: Gewerbesteuer estanden hat. Die Mehreıin-
kommensteuer un Gewinnabführung wären bel Fortbestehen der (Gieme1n-
nützigkeit nicht erhoben worden, da €e1: Abgaben gewerbliche ınkunite
Zu1 Voraussetzung hatten Derartige gewerbliche Einkünfifte hätten ber beı
ejahung der Gemeinnützigkeit nicht vorgelegen OM1 ware 1ıne Festset-
ZUunN: entfallen, da Mindestabgaben nicht vorgesehen I1. Fbenso verhält

Sich mit der T1ıN S m 1 G  e C, die als ;usätzlid1e Vermögens-
steuer ab 1937 erhoben wurde.
Die Klöster un! ind auch eute grundsätzlich grundsteuerpflichtig,
jedoch gab VOI der N.-S.-Steuerreform ıne €l1l. VO  — nd
ireiungen, die die en für sich ın Anspruch nehmen konnten. Auch hier
wiıird 1Iso prüfen se1in, inwieweit VOI 1934 ıiıne Grundsteuerplflicht bestan-
den hat un!: wıe die Grundsteuerfestlegung nach 1934 1m einzelnen gehand-
habt worden ist.
Nach dem riege ist das Gesetz Nr der Mil Reg. auch auf die Gemeinnut-
zigkeitsverordnung angewendet worden un führte iın der brit Zone ZU
TI18. der Finanzleitstelle VO 1948 Auf TUD! dieses Erlasses wurden
Steuern, die bis ZU. 1945 ‚Wal rechtskräftig veranlagt, aber noch nicnt
entrichtet worden I, erlassen und Rückerstattungen VO Steuern VOIGE-

Die zurückerstatteten oder iıcht gezahlten Steuern bleiben bel
Festsetzung der Entsd1ädigqng selbstverständlich unberücksichtigt.

Schaden eg  n Ausfalls der Arbeitstätigkeit
Be1l diesem Vermögensschaden mussen Z el 5 unter-
schleden werden. Einmal der Schaden ermögen, der durch den Austfall
der Arbeitstätigkeit der Angehörigen des Ordens entstanden ıst, und ZUMM
anderen der Vermögensschaden, der dadurch entstanden ist, daß Einnahmen
durch Predigttätigkeit, Vorträge, Lehrtätigkeit uUSW. für den en entfelen
Daß der esetzgeber in Y  d 146 Abs BEG die Möglichkeit geschaffen hat,
Entschädigung auch für den Schaden Vermögen gewähren, der den
en durch den Ausfall der Arbeitstätigkeit ihnrer Angehörıgen entstanden
ist, entspricht dem Gedanken des kanonischen Nach diesen Kirchen-
VOTSCHT1iIteEN können die Mitglieder eines rdens grundsätzlich f{ür sich selbst
Qus ihrer Arbeitstätigkeit kein Einkommen erwerben. Der Ertrag ihrer rbeit
1e vielmehr unmiıittelbar der Gemeinschaifit sind die einzelnen
Ordensmitglieder durch Verfolgungsmaßnahmen waäaär ın der Nutzung ihrer
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Arbeitskra geschädigt worden, en jedoch selbst keinen Nspruch auf
Nntischädigung Tur Schaden 1mMm ber‘  en Fortkommen, weiıl ihnen persönlich
eın unmittelbarer Schaden nicht entstanden ist.
Da der en den Nspruch 1U als s S e  e geltend -
chen kann, ist pruüfen, welcher Schaden ihm ın selner Vermögenssubstanz
entstanden ist. Ein Vermögensschaden gemä 146 Abs BEG ist entistan-
den, wWwWenn der en g  I1 des A usfalls der rbeitstätigkeit
n © 1n eZwuNhgenN Waäl, Ausgaben machen, dıe normaler-
weise nicht notwendig geweSCch waären. Diese Voraussetzungen iınd egel-
fall dann gegeben, wenn der en ge  n Waäl, anstelle der eigenen
Kraäafte fremde Mitarbeiter beschäftigen. ährend bel seinen eigenen
Kraäaiten nach dem gültigen Ordensrecht NUu Naturalleistungen erbringen
€, mMu die remden Kräite aQus seinen sonstigen Finküniten auch
finanziell entschädigen. Dieser Schaden wird ın der ege über 1945 hinaus
estanden en Um hiler eine Schadensfeststellung treifen können, muß
die antragstellende Niederlassung arlegen, jieviel Ordensmitglieder für
den en VOI der Verfolgung atıg un: jeviel fremde Kräfte ein-
geste un bezahlt werden mußten, weil eigene Arbeitskräfte aQU:  N ertol
gungsgründen nicht ZUI Verfügung tanden Die Hohe des Entgelts mMU. SDC-
ifiziert mitgeteilt werden. Im Einzelfall wird prüfen se1in, ob VO  - dem
Einkommen der remden Arbeitskräfte bzüge machen sSind, weil der
en auch seine eigenen Mitglieder ernähren, kleiden und unterbringen
IMUu. Bei Schulen wWal auch VOILI der Verfolgung oft 3CH, für estimmte
ächer, Turnen, eiıchnen, weltliche Lehrpersonen beschäftigen. Die-
sSe5sS muß selbstverständlich be1li Festsetzung der Entschädi1gung berücksichtigt
werden.
Der Vermögensschaden, der durch den Einnahmeausfall, .
für Predigttätigkeit, orträge und Lehrtätigkeit entstanden ist, entspricht
grundsätzlich den uchmäaßig erfifabtien Einnahmen. Nachzuweisen wäre Aäaher
die Höhe dieser Einnahmen mindestens dus den dreı etzten Jahren VOI der
Verfolgung. Wenn diese Unterlagen icht mehr A erfügung stehen, kön-
nen ZUI vergleichsweisen egelung die Einnahmen Qus den Nachkriegsjahren
zugrunde gelegt werden, ın denen wieder ıne entsprechende nzahl VO:  -

Ordensmitgliedern für diese ufgaben eingesetzt WAal.

Schaden gen Ausia VO Einnahmen ÜT Schlie-
Bung VO nternaten, Schulen, Heimen.
Fine Entschädigung für den Einnahmeausfall aus Schulen, internaten un:
Heimen kannn grundsätzlich NUur gezahlt werden, We der Vermögensschaden
auf IUn VO  - N.S.-Gewaltmaßnahmen entstanden ist Bei der Festsetzung der
Höhe der Entschädigung muß berücksichtigt werden, daß 1U der verfol-
gungsbedingte Ausfall des Reingew1inns als Vermögensschaden angesehen
werden kann. Von den rutto-Einnahmen mussen 1Iso alle finanziellen Ver-
pflichtungen ow1ı1e die Betriebsausgaben USW. abgesetzt werden. Auch hier
MU. ZUTI Feststellung des Schadens der Reingewinn der etzten drei re
VOLr der Verfolgung nachgewlesen werden. st.dies nicht möglich, können
ZUXI vergleichsweisen egelung die Einnahmen un usgaben ü  15 den Jahren
nach 1945 zugrunde gelegt werden, 1n denen 1nNne entsprechende Belegung
der Chule, des nternats und Heimes wieder festzustellen wa  —;
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Schaden eqg  X entgangene Nutzungen
Bei der erprüfung der Anträge wurde festgestellt, daß VO  } vielen en
Anspruch auf Entschädigung für entgangene utzungen geltend gemacht
worden ist. Ents  äadıgung nach dem BEG wird für diese Schadensart LU QusSs-
nahmsweise gewährt werden können, weil im Regelfalle diese Ansprüche
rückerstattungsrechtlicher atur seın düriten Oder nach dem Ilgemeinen
Kriegsfolgenschlußgesetz anzumelden aIenN.

Schaden g  n Verbots VO eitschrı  en
Für die Beurteilung ist auch hier wesentlich, welcher Einnahmeausfall dem
en durch verfolgungsbedingte Einschränkung der durch erbot VO:  -
Zeitschriıften entstanden ist. Die betroffene Ordensniederlassung er
1m einzelnen nachzuweilsen, wann die ädigung egann und wIe sS1e s1icM
1n den einzelnen Jahren ausgewirkt hat. Fur die einzelinen Te sind ert
die Gesamteinnahmen un die Reineinnahmen gegenüberzustellen Brutto-
einnahmen Selbstkosten) und 1 einzelnen erläutern. In diesem Z.u-
sammenhang Sind jedoch auch die Vorschriften ZU beachten, die gerade auf
dem Gebiet des eltungswesens durch Papierkontingentierung erlassen WOLI-
den ınd und deren usflüße daher grundsätzlich nicht verfolgungsbedingt
Sind.
Ordensgesellsdiaften betrieben ZUMM eil auch keine eigenen Druckereien.
Die Drucklegung befand sich vielmehr 1n anden eines erlages, mit dem
der en einen entsprechenden Vertrag über die ewinne abgeschlossen
a  e, die der erlag monNnatlı:‘ oder jährlich ZUu zahlen annn kann
selbstverständlich DUr dieser Gewinnaustfall bei der Entschädigung erück-
sichtigt werden.

Schaden usia Beiträgen, Spenden und
ähnlichen Einnahmen

Beiträge 5 des BEG sind Geld- und Sachleistungen, die z we
der Mitgliedschaft regelmäßig erbracht werden. Spenden iınd estiimmte
einmalige und wıederholte eistungen in eld- oder achwerten ZU: ‚We:
der Unterstützung und Förderung einer Vereinigung. nier dem Begriff der
ähnlichen 1nna.  en werden alle sonstigen Leistungen zusammengefaßt,
die von dritter Seite erbracht werden, hne daß sıie auf einer schuldrecht-
lichen Verpflichtung beruhen. Hierher gehören z. B die Einnahmen
Sammlungen und Wohltätigkeitsveranstaltungen UÜUSW.
Für den Austfall an diesen Beiträgen, Spenden und Einnahmen, die ohne die
erfolgung voraussichtlich eingegangen waäaren, wird gemä »  x 146 AbDs
Entschädigung nach dem BEG nicht gewährt.

Verschleuderungsschaden
Bei Verschleuderung VO.  » Gegenständen annn eın ermögensschaden nach
dem BEG DUr dann geltend gemacht werden, wenn der Anspruch icht rück-
erstattungsrechtlicher atur ist. eres ist regelmäßig Ur dann der Fall,
wenn der Erwerber des Gegenstandes bekannt ist. Die Hoöhe der Entschäadi-

nach dem BEG em]). sich nach der Differenz zwischen dem damaligen
Zeitwert des Gegenstandes und dem tatsächlich erzielten T10S
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Härteausgleich nac 171 BE
Nach 171 Abs BEG können auch juristische Personen un! amı auch
il UOrdensgesellschaften 1mM Wege des äarteausgleiches Leistungen erfolgen.
Diıes wird dann ın Betracht kommen, WenNnn eın S S auf Ent-
schadigung fur erlittene Verfolgung NC besteht, z. B bei Schäden, die
dadurch eingetreten sind, daß der en auf TUN:! VO  »3 N.5.- Verfolgungs-
maßnahmen keine Mödglichkeit a  @, in genügender nzahl Nachwuchs her-
anzubilden
Ferner ermöglicht 171 Abs BEG Leistungen 1m Wege de Härteaus-
gleichs anerkannte carıtative UOrganisationen Oder carıtatıv tätige Stel-
len, wWenn dıes ZUT Errichtung oder Unterhaltung wohltätiger Einrichtungen
zZugunsten VO  - Verfolgten erforderlich ist.
Leistungen Qus 171 BEG können NUur auf ntrag gewährt werden. Der
ntrag ist bei der zuständigen Entschädigungsbehörde (Regierungspräsident)
einzureichen. Für die Entscheidung zustandlg ist dıe oberste Entschädigungs-
behörde des Landes (Innenministerium). ber den ntrag auf Härteaus-
glei kann grundsätzlich TST ntschieden werden, wWenn über den echts-
anspruch gem SS 142 ff. BEG eiunden worden ist.

I1T Abgrenzung des BEG anderen gesetzlichen
Bestimmungen

Leistungen nach dem BEG können nicht gewährt werden, wenn der einge-
retene Schaden auf IUN! anderer gesetzli:  er Vorschriften geregelt wWwWel-
den kann.
Als Sondervorschriften kommen ın Betracht

das Bundesrückerstattungsgesetz mıiıt dem Mil.-Reg.-Gesetz Nr. 59,
die Kontrollratsdirektive NrT. 50,
das Reichsleistungsgesetz mıiıt dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz,
außerdem ist S  v ;  Q Abs BEG berücksichtigen.

Zu Eine Entschädigung nach dem BEG für Verfolgungsmaßnahmen kann
nıch  P gewährt werden, soweıt derartige Ansprüche ihrer Rechtsnatur nach untier
die rückerstattungsrechtlichen Vorschriften tfallen. Diese greifen
dann atz, wenn der Schaden dadurch entstanden ıst, daß d., urlstischen
Personen dQus Verfolgungsgründen feststellbare Vermögensgegenstände enl-
o  n worden Sind. Eine Entziehung In diesem Sinne ist nicht NUur die -
ter ZWang erfolgte Wegnahme (Beschlagnahme), sondern die VO dem Ver-
folgten unter dem ruck der Verfolgungssituation vOorgenoNMMen Veräu-
Berung, sofern 1m letzteren der Käufer noch bekannt 8
Eine Entschädigung bleibt auch dann außer Betracht, WE der Erstattungs-
anspruch gen der raumlichen Begrenzung des Rückerstattungsgesetzes auf
das Bundesgebiet nıcht realısıiert werden kann. Von dieser Bestimmung
werden die Ordensniederlassungen ın den früheren euischen eichsgebie-
ten betroffen, deren ermögen der Beschlagnahme anheimgefallen ist, die
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aber I1 der raäumlıchen Beschränkung des Rückerstattungsgesetzes ihren
Anspruch ZUI eit nıcht urchsetzen konnen. In en Fällen, ın denen 1so
iıne Beschlagnahme des 1gentums un: VermOgens festgestellt ist, kommt
grundsätzlich das Rückerstattungsgesetz ZUI Anwendung Dies gilt auch für
entgangene utzungen. Ausnahmen sS1ind DU möglich, wenn die Rückerstat-
tungsbehörden gemäß der früheren EntscheidungspraXx1s rechtskräftig fest-

geste aben, daß bezüglich der nt  nen utzungen eın rückerstat-
tungsrechtlicher Anspruch nicht gegeben 1st In diesen Fällen sind die EFnt-

schädigungsbehörden nach Abs BEG die Feststellung gebunden.
Zu prüfen bleibt allerdings, ob die Voraussetzungen füur ıne Entschäd1gung
nach dem BEG gegeben sind.
Zu Nach der Kontrollratsdirektive NT der Allgemeine
Organisationsausschuß das igentum den früheren Eigentumer in dem
Zustand zurückzuübertragen, wıe ih: der AO  > be1ı der Inbesitznahme
getroffen In einigen Fällen ıst durch den Organisationsausschuß auch
ein Wertausgleich durchgeführt worden. Die Rückübertragun des 1gen-
tums durch diesen Ausschuß schließt einen weiteren rückerstattungsrecht-
iıchen Anspruch Qus,.

emäa. 147 BEG ann Entschädigung 1U insoweıt geleistet werden, als
der Schaden durch die eistun des AO  > nicht ausgeglichen st. Dies trıfft
1 Regelfall fur entgangene utzungen Z da beı der Rückübertragun: ıne
Entschädigung für diesen Vermögensverlust nıcht gewährt wurde S hierzu
auch Urt des erstie Rückerstattungsgerichts Herford Februar
Eine Entschädigung 1 Rahmen des BEG fur diese ent  ngenen Nutzungen
wird VO Vanll Dam-Loos bejaht. Sıie vertreten den Standpunkt, daß dieser
Nutzungsschaden, der nicht durch den AOÖO  > entschädigt wurde un
für den eın Anspruch nach dem BEG nıicht gegeben ıst, ausnahmswelse als

Vermögensschaden 1mM Rahmen des 1406 BEG entschädi werden sollte

In den Fällen, ın denen ıne Rückübertragung des igentums weder durch
den AOQO  > noch 1m Wege der Rückerstattung erfolgte, ind nach der
neuesien Rechtsprechung der Rückerstattungsgerichte un der Verwaltungs-
prax1ls die Ansprüche auf Entschädigung füur enigangene Nutzungen rück-
erstattungsrechtlicher atuUul; eın NSspruch nach dem BEG besteht er
nicht.
Zu Bel Verträgen, die untier Berücksichtigung der Vorschriften des
Reichsleistungsgeseitzes geschlossen wurden, un!:! bel Beschlag-
nahme auf rund des Reichsleistungsgesetzes sind Verfolgungsmaßnahmen

der 5$ 1l und 142 BEG grundsätzlich nicht gegeben. Die egelung die-
SeI Ansprüche erfolgt, die Voraussetzungen vorliegen, nach dem All-
gemeinen Kriegsfolgengesetz. Zuständig für die Anmeldung (Anmeldefrist
lief VO Januar 1958 S 31 Dezember ist die Oberfinanzdirektion,
in deren Bereich die Ordensniederlassung ihren Sitz hat.

Zu Na  ß d  5 ADS BE ist die Gewährung einer Entschädigung aqauSye-
schlossen, wenn der gleiche Schaden auch ohne die Verfolgung eingetreten
ware. Hierunter fallen insbesondere Kriegsschäden, ferner die Kontingentie-
ITungsS- un:! Bewirtschaftungsvorschriften, die VOI un während des Krlıeges
allgemeın eingeführt wurden, Kriegsschluß- un Kriegsfolgeereignisse,
Evakulerung, Besatzung, rontnähe



Im Anschluß dıe Ausführungen VO KEDir B LOOSs
erga sich ıne Diskussion. Die anwesenden Vertreter der Ordens-
gemeinschaften übereinstimmend der Auffassung, daß ıne Gesamt-
entscheidung üuber die Ansprüche VO  - jeweils eiıner Ordensprovinz tunlich
un!: 1m Interesse der Beschleunigung auch angebracht sel Auch der VOoTrT-
S  ag, die Bearbeitung der Antrage beı der Bezirksregierung ın öln zentral
urchführen lassen, wurde VO  e den Anwesenden begrußt. Die Vertreter
der rdensgemeinschailiten wıesen VO sich QuUSs darauf hin, daß dıe Gesichts-
punkte, die für die Verlagerung nach öln maßgebend SiNnd 1{UZ des CGene-
ralsekretariats der Ordensverein1gung ın Köln-Müuülheim, S1itz der meilsten
Provinzialate 1 Bezirk Köln, agerung der Steuerakten, Rückerstattungs-
en un! OA-Akten bel der OFD in Köln), ıne baldıge Verlagerung
zweckmaßıg erscheiınen lassen.

Im übrigen wurden noch einzelne rechtliche Fragen erortert. Insbesondere
wurde die rage, oD entgangene Nutzungen nach den estimmungen
des BEG entschädigt werden können, wenn das Grundvermögen durch den
AO  > ın hne Berücksichtigung der entgangenen Nutzungen übertra-
geN worden ıst, VOoIl den Vertretern des Innenministerıiums bejaht.
Ist eın ntrag fristgerecht, VOI dem DL 1958 beı eiıner Behörde YeE-
tellt, köonnen auf TUN: der geltenden Verwaltungspraxis alle anderen
Ansprüche auch eulie noch nachgeschoben werden. Au{fi die rage, WanLn der
chadenszeitraum Ende geht, wurde darauf hingewlesen, daß hierüber 1UI

unter Berücksicht1igung des Einzelfalles entschieden werden könne. ge-
meın koönnte NUur gesagt werden, daß der chadenszelıtraum nıcht genere
mit dem Maı 1945 Ende €el, sondern bel estimmten Schadenstatbe-
ständen auch bıs In die egenwart fortdauern könne.“

Soweit die Niederschrift der Ausführungen des Herrn Reg.-Dir. Dr. 1LO0OS.

Unser nlıegen muß se1ın, den mit Tbeit überlasteten Wiedergutmachungs-
Dezernaten bel den Regierungspräsidenten die pflichtgemäße Ermittlungs-
arbeit erleichtern durch Bereitstellung der [W f  C Wr

unterlagen. O{it iınd diese uchungskonten, Steuerbescheıide, rüfungs-
berichte der Finanzämter uUSW. durch Beschlagnahme selitens der Gestapo ın

] . a Nicht selten lassen sıich ber auch solche Beweismittel
VETDE das zuständige Fıinanzamt eschafiffifen Mitteilungen der
Ordensgenossenschaliten uüuber die Belegschaft der einzelnen Ordensnieder-
lassungen un ihnrer Tätigkeıit VOILI der ufhebung durch die (jestapo uSWw

können als Beweismittel dienen. Im übrıgen dürifite ıne MUN Be-
sprechung mıiı1ıt dem zuständigen Bearbeiter des ntrages 1 Wiedergutma-
chungs-Dezernat darüber uskun geben, welche Beweismittel noch benoO-
tıgt werden. Im allgemeinen dürifite gelten, daß gut begründete un! mıiıt auUS-

reichenden Beweismitteln versehene Antrage auch ehesten bearbeitet und
einer aldigen Erledigung gebracht werden können. Fuür u1lls rdens-

eule muß ine Selbstverständlichkeit se1n, daß NUur wirkliche Schaden
gemelde werden un jeglicher Anschein VO.  » Habgier vermij.eden werde.
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